
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DFBnet Pass-Online: Internationaler Vereinswechsel 
 
 
Für alle Spieler, die von einem ausländischen Verein zu einem wfv-Verein wechseln wollen, ist ein 
internationaler Vereinswechsel zu beantragen. Eine Erläuterung dieses Verfahrens finden Sie am 
Ende dieses Leitfadens. 
 
Hierfür sind zusätzliche Dokumente (Ausweisdokument mit Lichtbild und zusätzlich bei Jugendlichen 
eine Meldebescheinigung der Familie) notwendig. Diese Dokumente müssen dem Verein bei der 
Beantragung vorliegen und im Online-Antrag an entsprechender Stelle hochgeladen werden.  
 
Die Erteilung der Spielberechtigung für Pflicht- und Freundschaftsspiele hängt grundsätzlich vom 
Eingang der vollständigen Unterlagen sowie der Zustimmung des abgebenden Nationalverbandes 
ab. Auch bei einem internationalen Vereinswechsel kann nur innerhalb von zwei Wechselperioden 
gewechselt werden. Diese sind: 
 
 

- Wechselperiode I: vom 01.07. bis 31.08. 
- Wechselperiode II: vom 01.01. bis 31.01.  

 

 

Im Jugendbereich kommen die Wechselperioden nicht zur Anwendung.   
 
 

 
 
 

Leitfaden für die Online-Beantragung im DFBnet Pass-Online 
 

 Anmeldung mit der personalisierten DFBnet-Kennung unter www.dfbnet.org 
 

 Modul: Antragstellung  Internationaler Vereinswechsel 
 

 
 

 
 

Ausführliche Informationen zum Thema Internationaler Vereinswechsel finden Sie unter  

www.wuerttfv.de – SERVICE – PASSWESEN 
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Eingabe der persönlichen Daten 
 

 
 
 
 
Angabe zur letzten Spielberechtigung (letzter Verein) 
 

 
 
 
 
 
Im Bereich „Zusätzliche Angaben für Spieler aus dem Ausland“ muss angegeben werden, in 
welchem Land der Spieler zuletzt gespielt hat (=abgebender FIFA-Verband).  
 

 
 
 
Die entsprechenden Dokumente (Ausweisdokument mit Lichtbild und zusätzlich bei Jugendlichen 
eine Meldebescheinigung der Familie) müssen als PDF-Dokument hochgeladen werden.  
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Optional kann auch das Passbild mit der Antragstellung hochgeladen werden.  

 
 
 
 
Nach Eingabe aller Angaben sowie Upload der erforderlichen Dokumente muss bestätigt werden, 
dass dem Verein der unterschriebene Antrag auf Spielerlaubnis sowie die angegebenen Dokumente 
vorliegen und diese mindestens zwei Jahre beim Verein aufbewahrt werden.  
 

 
 

Feld „Weiter“ anklicken 
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Vom Verein angegeben Daten werden nochmals angezeigt 
 

 
 

Feld „Absenden“ anklicken. Damit wird der Antrag beim wfv gestellt.  
 
 

 
 
Eingangsbestätigung beim wfv. Nach Prüfung der Angaben und Dokumente durch die wfv-
Passstelle wird das internationale Freigabeverfahren über den DFB eingeleitet. Nach Abschluss des 
internationalen Freigabeverfahrens wird das Spielrecht entsprechend erteilt.  
 
 
Stand: März 2024 
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